
54. Sitzung der Bürgerschaft der Hansestadt Wismar       vom: 25.02.1999

Drucksache: 1426-54/99

Gegenstand: 

Gewährung einer einmaligen Beihilfe aus Anlaß der Geburt für Schwangere ohne oder 
mit geringem Einkommen

Die Bürgerschaft der HWI beschließt eine Pauschale für Schwangere ohne oder mit 
geringem Einkommen gem. § 21 Bundessozialhilfegesetz in Höhe von 1.600,- DM.

Spezifizierung s. Anlage.

einstimmig beschlossen    Beschlussdatum:  25.02.1999

Quelle: http://www.wismar.de/index.phtml?NavID=125.145

Beschlüsse der 11. Sitzung der Bürgerschaft am 26. Mai 2005 

Gewährung einer einmaligen Beihilfe für Schwangere
Der Beschluss der Bürgerschaft vom 25. Februar 1999  über die Bewilligung einer 
Pauschale für Schwangere wird aufgehoben, weil sich die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen geändert haben.
Für die  Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt wird jetzt Bürgerinnen der 
Hansestadt Wismar entsprechend den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches eine 
Pauschale in Höhe von 600,00 € gewährt.

Quelle: http://www.wismar.de/index.phtml?NavID=125.145

Beschlüsse der 24. Sitzung der Bürgerschaft am 28. September 2006

Gewährung einer  einmaligen Beihilfe für Schwangere nach SGB II und XII
Der Beschluss der Bürgerschaft vom  26.05.2005  über die Bewilligung einer 
Pauschale für Schwangere wurde geändert. Zur Erstausstattung bei 
Schwangerschaft und Geburt entsprechend des Sozialgesetzbuches II bzw. XII  wird 
für das erste Kind eine Pauschale in Höhe von 600 € an Bürgerinnen der Hansestadt 
Wismar gewährt. 

Bei  der Geburt eines weiteren Kindes innerhalb der nächsten zwei Jahre werden für 
den Ergänzungsbedarf künftig 400 € bereitgestellt.

Quelle: http://www.wismar.de/index.phtml?NavID=125.145

Hervorhebungen vom Rechercheur und die links führen leider auch nicht zum Zieldokument, muss man sich aus dem 
Ratsinfosystem der Bürgerschaft zusammensuchen.
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